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Leistbarkeit

Durchschnittliche Nettomiete für Hauptmietwohnungen pro m² in
Euro für das Jahr 2024

Mit einer durchschnittlichen Nettomiete von 6,7 Euro pro m² im Jahr 2024 lag Oberösterreich um 10,0 %
unter dem Österreichdurchschnitt von 7,4 Euro. Im Jahr 2009 lag die durchschnittliche Nettomiete
in Oberösterreich noch über dem Österreichdurchschnitt.

Das Land Oberösterreich trägt kontinuierlich mit den gesetzten Maßnahmen somit wesentlich zur
Leistbarkeit des Wohnens in unserem Bundesland bei.

Österreich 7,4

Salzburg 9,2

Tirol 9,1

Vorarlberg 8,9

Wien 7,5

Steiermark 7,1

Oberösterreich 6,7

Niederösterreich 6,6

Kärnten 5,6

Burgenland 5,5

Foto: © Robert Biedermann - stock.adobe.com

Laut Statistik Austria zeigen die bisher vorliegendenWerte für 2025 österreichweit einen weiteren Anstieg
der Miete, deren Darstellung in der Wohnbaubilanz 2026 erfolgt.
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Infolgedessen stellt sichdie berechtigte Frage, obdiesenAspektenbei der ErlassungderneuenEU-Gebäuderichtlinie
ausreichend Rechnung getragen wurde. Ähnliche Zweifel ergeben sich im Übrigen auch bei anderen Rechtsakten
der Union im Rahmen des Europäischen Green Deals, etwa der Verordnung über die Wiederherstellung der
Natur („Renaturierungsverordnung“) oder der Energieezienzrichtlinie (EED III), bei denen ebenfalls Fragen der
Umsetzbarkeit und Finanzierung oenbleiben.
DieHerausforderungenbeginnenzudembereitsaufgesetzgeberischerEbene.AufgrundderKompetenzverteilung in
derösterreichischenBundesverfassung liegtdieZuständigkeit fürdievielfachbau-undenergietechnischenVorgaben
überwiegend bei den Ländern. Unklare Richtlinienvorgaben sowie Abgrenzungsfragen zwischen Bund und Ländern
erschweren die Umsetzung in nationales Recht. Hinzu tritt erheblicher Zeitdruck, da Durchführungsrechtsakte der
Kommission teilweise erst Ende 2025 erlassen wurden.
Die landesrechtlich relevantenRegelungenwerden inOberösterreichüberwiegend imOö.Baurecht sowieergänzend
imHeizungsrecht umzusetzen sein. Entsprechend der in der oberösterreichischen Gesetzgebung etablierten Praxis
ist dabei kein „Gold Plating“, also keine Übererfüllung des unionsrechtlichen Mindeststandards, zu erwarten. Dieser
oberösterreichische Zugang hat sich zuletzt auch bei der Erstellung der OIB-Richtlinie 6 „Energieeinsparung und
Wärmeschutz“, Ausgabe September 2025, gezeigt. Diese Richtlinie regelt in Umsetzung der EU-Gebäuderichtlinie
die zwischen den Bundesländern harmonisierten Anforderungen an die thermisch-energetische Qualität von
Gebäuden. Auf Initiative von Oberösterreich konnten vor der Beschlussfassung einzelne Regelungen, die über die
ohnehin strengen EU-Vorgaben hinausgehende Belastungen für denWohnungsbau bedeutet hätten, entscheidend
entschärft werden.

Zur Zielerreichung sieht die EU-Gebäuderichtlinie insbesondere die nachfolgend dargestellten Maßnahmen vor:

• Nationaler Gebäuderenovierungsplan
Jeder Mitgliedstaat hat als Bestandteil seines integrierten nationalen Energie- und Klimaplans in einem Fahr-
plan darzulegen, wie der nationale Gebäudebestand bis 2050 in mehreren Zwischenschritten in Nullemissions-
gebäude überführt werden soll. Dieser Plan ersetzt die bislang vorgeschriebene „langfristige Renovierungsstra-
tegie“. In Österreich wird der nationale Gebäuderenovierungsplan unter Federführung des Österreichischen
Instituts für Bautechnik (OIB) von den Ländern gemeinsam mit dem Bund in Form eines „OIB-Dokuments“
erarbeitet. Nach Einbindung verschiedener Stakeholder soll der erste Entwurf in Kürze an die Europäische
Kommission übermittelt werden.

• Nullemissionsgebäude als Standard bei Neubauten
Ab 2030 müssen sämtliche Neubauten als Nullemissionsgebäude ausgeführt werden; für öentliche Gebäude
gilt diese Verpichtung bereits ab 2028. Ein Nullemissionsgebäude hat hohe Energieezienzanforderungen
zu erfüllen und darf – im Gegensatz zum bisherigen Standard des Niedrigstenergiegebäudes – insbesondere
keine CO

2
-Emissionen aus fossilen Brennstoen am Standort verursachen.

• Sanierung des Gebäudebestands
Der energetische Standard von Wohngebäuden ist in seiner Gesamtheit schrittweise zu verbessern. Ein frü-
herer Richtlinienentwurf sah noch verbindliche energetische Mindeststandards für jedes einzelne ineziente
Bestandsgebäude vor, was weitreichende Sanierungspichten ausgelöst hätte. Nach massiver Kritik wurde
hiervon bei Wohngebäuden Abstand genommen und stattdessen festgelegt, dass der durchschnittliche Pri-
märenergieverbrauch von Wohngebäuden bis 2030 um 16 % und bis 2035 um 20–22 % zu senken ist. Mindes-
tens 55 % dieser Einsparungen sollen durch die Sanierung jener Gebäude mit der schlechtesten Gesamtener-
gieezienz erzielt werden. Eine individuelle Sanierungspicht für einzelne Wohngebäude besteht damit nicht.
Für Nichtwohngebäude gelten hingegen deutlich strengere Vorgaben. Für die Gebäude mit der schlechtesten
Energieezienz sieht die Richtlinie eine gebäudespezische Sanierungspicht vor: Demnach sind 16 % dieser
Gebäude bis 2030 und 26 % bis 2033 bei Eintritt eines marktrelevanten Auslösezeitpunkts, etwa bei Verkauf
oder Vermietung, energetisch zu sanieren. Diese Maßnahmen dienen der Umsetzung des Kernziels der EU-
Gebäuderichtlinie, wonach bis 2050 möglichst alle Gebäude den Status eines Nullemissionsgebäudes errei-
chen sollen.
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• Lebenszyklus-Treibhausgaspotenzial
Als neue zusätzliche Anforderung wird die Berechnung des Lebenszyklus-Treibhausgaspotenzials (Global
Warming Potential, GWP) eingeführt, das im Energieausweis anzugeben ist. Der GWP-Wert soll den Beitrag
eines Gebäudes zu den Treibhausgasemissionen und damit zum Klimawandel über dessen gesamten Lebens-
zyklus hinweg beschreiben – von der Herstellung der Bauprodukte über die Nutzung bis zum Abbruch und zur
Entsorgung der Baustoe. Ab 2028 gilt diese Verpichtung zunächst für neue Gebäude mit mehr als 1.000 m²
Nutzäche, ab 2030 für alle energieausweispichtigen Neubauten.
Die für 2027 geplante OIB-Richtlinie 7 „Nachhaltige Nutzung der natürlichen Ressourcen“ wird regeln, wie die-
ser Indikator österreichweit einheitlich zu ermitteln ist. Zudem ist bis 1. Jänner 2027 ein Fahrplan zur Einfüh-
rung von Grenzwerten für das Lebenszyklus-Treibhausgaspotenzial zu veröentlichen; ab 2030 sind entspre-
chende Höchstwerte festzulegen , die dann bestimmen, in welcher Ausstattung und mit welchem Inventar ein
Gebäude errichtet werden darf.

• Schrittweiser Ausstieg aus fossilen Heizkesseln
Bis 2040 ist bei bestehenden Gebäuden – im Einklang mit den nationalen Gebäuderenovierungsplänen – ein
schrittweiser Ausstieg aus Heizkesseln für fossile Brennstoe vorgesehen. Bereits seit 2025 sind nationale
Förderungen für Heizkessel mit ausschließlich fossilen Brennstoen unzulässig.

• Vorgaben für gebäudetechnische Systeme
Die EU-Gebäuderichtlinie enthält darüber hinaus detaillierte Anforderungen an die Gebäudetechnik. So müs-
sen etwa alle neuen Nichtwohngebäude mit verpichtenden Mess- und Kontrollsystemen zur Überwachung
und Regelung der Raumluftqualität ausgestattet werden.

• Solaranlagenpflicht
Solarenergieanlagen (Photovoltaik und Solarthermie) sind ab 2027 schrittweise – abhängig von der Gebäude-
größe – auf neuen sowie auch auf bestehenden öentlichen Gebäuden zu installieren. Entsprechendes gilt für
neue Nichtwohngebäude sowie für Nichtwohngebäude, die einer größeren Renovierung unterzogen werden.
Öentliche Bestandsbauten unterliegen somit auch dann einer Nachrüstpicht mit Photovoltaikanlagen, wenn
keine Sanierungsmaßnahmen erfolgen.
Für bestehende Wohngebäude besteht keine generelle Verpichtung zur nachträglichen Installation von Solar-
anlagen. Ab 2030 sind jedoch sämtliche neuen Wohngebäude sowie neue überdachte Parkplätze mit mindes-
tens drei Pkw-Stellplätzen in unmittelbarer Gebäudenähe mit entsprechenden Anlagen auszustatten. In diesen
Fällen ist die Installation von PV-Anlagen verpichtend, sofern keine technischen, wirtschaftlichen oder funktio-
nalen Hindernisse entgegenstehen.

• Infrastruktur für E-Mobilität
Im Bereich der E-Mobilität sieht die EU-Richtlinie im Vergleich zu den bisherigen Regelungen ebenfalls Ver-
schärfungen vor. Neue und teilweise einer größeren Renovierung unterzogene Nichtwohngebäude sind –
abhängig von der Anzahl der Stellplätze – mit Ladepunkten, Vorverkabelung, Leitungsinfrastruktur sowie mit
einer bestimmten Zahl an Fahrradabstellplätzen auszustatten. Neue Bürogebäude oder Bürogebäude im Fall
einer größeren Renovierung mit mehr als fünf Stellplätzen müssen zumindest einen Ladepunkt je zwei Stell-
plätze vorsehen. Darüber hinaus besteht bis 2027 eine Nachrüstpicht für bestehende Nichtwohngebäude
mit mehr als 20 Stellplätzen. Ähnliche Anforderungen gelten – mit Ausnahme der Nachrüstung – auch für neue
Wohngebäude.

• Förderung und Finanzierung
Vor dem Hintergrund der erheblichen Kosten der vorgesehenen Maßnahmen verpichtet die EU die Mitglied-
staaten, energetische Sanierungen durch nanzielle Anreize zu unterstützen, insbesondere zugunsten einkom-
mensschwacher Haushalte zur Bekämpfung von Energiearmut.
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Fertiggestellte Wohnungen nach Bundesländern
Anhand der von der Statistik Austria zur Verfügung gestelltenDaten können die insgesamt fertig gestellten
Wohnungen in den Jahren 2011 bis 2024 (die Zahlen für 2025 liegen noch nicht vor) dargestellt werden:

OÖ NÖ ST W T S K V B Ö

2011 9.034 7.963 6.946 5.280 5.701 4.066 3.067 2.312 2.084 46.453

2012 9.782 8.566 8.116 4.812 6.233 3.614 3.620 2.623 1.942 49.308

2013 9.058 8.751 9.312 6.402 5.974 4.002 3.082 2.579 2.144 51.304

2014 10.114 9.607 8.489 7.591 5.846 3.954 3.302 2.753 2.026 53.682

2015 10.253 10.899 9.102 10.153 6.353 4.119 3.080 2.805 2.155 58.919

2016 11.251 11.738 9.899 8.615 6.705 3.911 3.045 3.012 2.100 60.276

2017 12.149 10.826 8.973 9.685 6.976 4.327 2.753 3.384 2.433 61.506

2018 12.554 12.357 10.033 13.579 7.390 3.912 3.722 3.613 2.054 69.214

2019 13.986 15.108 11.325 15.264 6.959 4.759 3.412 4.625 2.261 77.699

2020 12.684 11.386 9.759 14.017 6.957 4.410 3.084 3.498 2.282 68.077

2021 13.267 11.863 10.986 16.528 6.857 3.711 2.888 2.982 2.081 71.163

2022 12.426 13.030 9.544 21.078 7.162 3.715 3.912 3.875 2.602 77.346

2023 12.369 11.455 10.718 15.894 6.398 4.207 3.400 3.800 1.830 70.071

2024 9.084 9.055 7.326 12.478* 5.379 3.370 2.471 3.582 1.728 54.472

Summe: 158.011 152.604 130.528 161.376 90.890 56.077 44.838 45.443 29.722 869.490

ø 11.287 10.900 9.323 11.527 6.492 4.006 3.203 3.246 2.123 62.106

* erstmals mit An-, Auf- und Umbautätigkeiten

In den letzten 14 Jahren wurden dem oberösterreichischen Wohnungsmarkt durchschnittlich jährlich
rund 11.300Wohnungen neu zugeführt.

Die gefördert und ungefördert gebauten Wohnungen übersteigen damit laufend die für die
Bedarfsdeckung erforderliche Bauleistung.

Stellt man die Fertigstellungen der Gesamtbevölkerung je Bundesland gegenüber, so hat
Oberösterreich eine um knapp ein Drittel höhere Pro-Kopf-Bautätigkeit als Wien.
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Budget 2025

339,0 Mio. Euro für Wohnen in Oberösterreich

Wohnbauförderungsdarlehen
(Miet(kauf)wohnungen, Altersgerechtes Wohnen, Junges Wohnen)

177,2 Mio.

Wohnbeihilfen 57,2 Mio.

Zuschüsse Sanierung (zu geförderten Darlehen) 43,1 Mio.

Annuitätenzuschüsse Substitutionsdarlehen, Heime (zu geförderten Darlehen) 24,2 Mio.

Zuschüsse Eigenheime, Eigentumswohnungen (zu geförderten Darlehen) 6,6 Mio.

Sanierung (Direktzuschuss) 11,0 Mio.

OÖ Plan/Zukunftsfonds 4,9 Mio.

Bundeswohnbauförderungspaket 2024 9,8 Mio.

Beiträge Wohnumfeld 2,9 Mio.

Eigenheime (Direktzuschuss) 0,9 Mio.

Sonstiges 1,2 Mio.

Es wird darauf hingewiesen, dass darin im Wesentlichen Zahlungen für Förderungszusicherungen
vorangegangener Jahre enthalten sind.

Budgetmittel (Auszahlungen) im Zeitvergleich 2020 bis 2025:

280,9

291,8

322,2

320,3

327,1

339,0

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Förderungsdarlehen Sonstige Ausgaben OÖ Plan Bundeswohnbauförderungspaket
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Neubau und Nachverdichtung:

2025 wurden insgesamt 3.963 Neubau- und Nachverdichtungs-Wohneinheiten (2024: 3.244) mit
einem Darlehensvolumen in der Höhe von 362,3 Mio. Euro (2024: 268,4 Mio.) gefördert.

Wohneinheiten Anzahl Darlehensvolumen in Mio.

Mietwohnungen 2.284 212,9

davon Mietkaufwohnungen 682 64,71

davon Junges Wohnen 0 0

davon altersgerechte Wohnungen 77 5,85

Eigentumswohnungen 217 23,70

Eigenheime 1.408 117,80

Heimplätze 54 7,90

Gesamt 3.963 362,30

Geförderte Wohneinheiten in Prozent

Mietwohnungen

57,63 %
Eigenheime

35,53 %

Eigentumswohnungen

5,48 %

Heimplätze

1,36 %

Darlehensvolumen in Prozent

Mietwohnungen

58,00 %

Eigenheime

33,40 %

Eigentumswohnungen

6,45 %

Heimplätze

2,15 %

Überblick
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2025 wurden insgesamt 2.501 Miet- und Eigentumswohnungen mit einem Darlehensvolumen in
Höhe von 236,6 Mio. Euro gefördert.

Mit der neu geschaenenNachverdichtungs-Verordnung konnten bereits im ersten Jahr 705Wohnungen
gefördert werden. So wird sichergestellt, dass auf bereits versiegelten Flächen, in bereits vorhandener
Bausubstanz oder durch Aufstockung, leistbarer Wohnraum geschaen wird. Zusätzliche Versiegelung
und Zersiedelung wird dadurch verhindert.

Miet- und Eigentumswohnungen nach Förderungswerbern

Förderungswerber Wohneinheiten

Gemeinnützige Bauvereinigungen 2.199

Gewerbliche Bauträger 302

Gesamt 2.501

Miet- und Eigentumswohnungen 2020 bis 2025
In den Jahren 2020 bis 2025 konnten in Summe 13.763 Miet- und Eigentumswohnungen gefördert
errichtet werden.

Das sind durchschnittlich rund 2.300 Wohnungen pro Jahr.

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Eigentumswohnungen 632 411 608 216 210 217

Mietwohnungen 1.653 1.710 1.559 2.311 1.952 2.284

2.258
2.121 2.167

2.527

2.162

2.501

Neubau und Nachverdichtung:
Mehrgeschossiger Wohnbau








































